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Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes 

über die Änderung von Familiennamen und Vornamen. 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Der Österreichische Familienbund erlaubt sich beiliegende 
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des Österreichlschen Familienbundes zum Entwurf e~nes Namens­
änderungsgesetzes 

Der vorliegende Gesetzentwurf geht seinen Erläuterungen zufoJge 

von der begrüßenswerten Annahme aus, daß auch bei einer Namens­

änderung die Ehegatten und deren Kinder den gleichen Familien­

namen führen sollen. Was die Erstreckung der Wirkung einer be­

absichtigten Namensänderung anlangt scheint aber der Gesetzes­

text des § 4 zu den Erläuterungen im Widerspruch zu stehen. 

Bei einer wörtlichen Auslegung des Gesetzestextes ergibt sich 

nämlich, daß sich die bewilligte Änderung des Familiennamens 

auf den anderen Ehegatten unter anderem nur dann erstreckt, 

wenn dieser dem Antrag zugestimmt hat. Daraus ist zu schließen, 

daß mangels einer solchen Zustimmung die beantragte Änderung 

des Familiennamens nur für jene Person Geltung hat, die den . 
Antrag gestellt hat. Die Erläuterungen besagen hingegen, daß 

der Antrag eines Ehegatten auf Änderung eines Familiennamens 

der Zustimmung des anderen Ehegatten bedarf. Diese Variante 

wäre im Interesse der Einheitlichkeit des Familiennamens, zu­

mal sich ja auch die Änderung auf die Kinder zufolge § 5 nur 

dann erstreckt, wenn der Familiennamen beider Ehegatten geän­

dert wird, vorzuziehen. Den Intentionen der Erläuterungen 

sollte daher im Gesetzestext des § 4 entsprechend Rechnung 
'getragen werqen. 

14.Mai 1987 
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